
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-22/8249-RK21#1 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahrennach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 

Abs. 4 Satz 1 Nr. la i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösobergrenze 

nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-

tion, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Beisitzer als Vorsitzenden Roland Naas, 

den Beisitzer Stephan Grohmann 

und den Beisitzer Stefan Tappe 

gegenüber der Avacon Hochdrucknetz GmbH Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt, vertre-

ten durch die Geschäftsführung 

Antragstellerin -



- •enilhält Betriebs- und Ge-s:dhäfitsgeh&imnisse -

a1n 16.03.2026 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2021 wii'!rd abweichend vom Alfiltrag mit 

dem Wert 0 9.383.043 € €festgelegt.Dem Antr.ag auf Anpassung der kalenderjähr-

lichen Erlösobergrenzen der Jahre 2024 bis 2026 wird insoweit stattgegeben, als -die 

AntragsteHerin v•erpflichtet ist. ihre jeweiHge kalenderjährlkhe Edösobergre,nze 

dieser Jahre um den in Anlage Rl_DiUerenz diese.s Beschlusses für das jeweilige 

Jah!f errnittelten Betrag anzupassen. Im Übrigen wird der Antrag albgele!hnt. 

2.) Eine Kostenentsche~dung bleibt vorbehalten. 

Grü:n.de 

I. 

Die Antragstellerin hat mit ihren am 13.12.2022 einen Antrag auf Genehmigung des ,er-

mittelten Regulierungskontosaldos zum 31.12.2021 und Anpassung der kalenderjährli-

chen Ed.ösobe rgrenzen derJahre 2024 bis 2026 gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.rn. § 5 Abs. 

3 und 4 ARegV gestellt. Die über das !Energiedatenportal de,r Bundesnetzag,en tur übeirmit· 

telt,en Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum ReguHernngskonto sowie Eirhelbung.sbogen 

g•emäß § 28 Nr.1. 3 und 4 ARegV) liegen der Entscheidung z,u Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft i□!lild der Antragstellerin mit Schreiben vom 

26.02.2026 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit :Schr,eföen 

vom 02.03.2026 mitgeteilt. dass Sie keine ~nhaltlkh.en Anmerkungen habe. 

Wegen de!fweiter,en Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Urteils 

des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 

22.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzvertei-

lung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbehörde. Der Be-

schluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen Rechts auch vor 

dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 

02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative 

Regulierung in Deutschland insgesamt mit der inArt. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art 

59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließ-

lichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richt-

linien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt 

wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der 

die Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgese-

henen ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, in-

dem es im deutschen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festle-

gung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, 

einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Re-

gulierungsbehörde zu gewiesen habe. 

2. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 

EuGH vom 2. September 2021 hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt und ins-

besondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und Netzentgelt-

regulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulierungsbe-

hörde mit Zuweisung der ausschließlichen Kompetenz für die Bestimmung der Methoden 
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zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für ,cl,en Ansd:tluss an und den Zugang 

zu den natio'tn.1len Netzen die nach den unionsrechtilkllen Bestimmungen .etrfor,derlkhe 

Unabhängigikeit er.langt. 

Die Verordnungsermächtigung des § 24 EnWG a.f. wurde a,ufgehdben, ,elbenso wie§ 21a 

EnWG aF. Beide Regelungen wurden durch festlegungskompetenz,en der Reguli,ernngs-

behörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den lbetrroffenen Rechtsve,ro,rd11mngen enthal-

tenen Festlegungskompetenzen in das EnWG ·ülberführt und ergänzt. 

Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Abfauf 

einer Ülbergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Ges•etzes zur Anpassung ,cles 

Energiewirtschaftsrechts an unionsrechd ich e Vorgaben. Der Zeit punkt -des Außerkraft-

trete11s entspricht dem Ablauf der vierten Reguliernngsperio-de im Gassektor (31.12.2027) 

und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Ülbergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21Albs. 3 S. 5 und§ 21a 

Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eineAbweichung:skompetenz über tragen. Andererseits er-

möglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahr•e schriittweise entstandenes normatives 

Regulierungsrncht, inklusive ,de,r dazugehörig,en Anwendungs- und Auslegungspraxis, je-

denfafü für die Zeit Ibis zum Außerkrafttreten ,derVer-or,drnJJ.ngsregelungen zumPJblauf ,der 

vierten Regulierungsperiode fortzuführen. laut Gesetzgeber.soJJ.en hierdurch dae für aus" 

reichende Rechts-, Planungs- und Investitionssicherheit wichtige materiel[e Stabilität ,&es 

Regulierungsrahmens gewährleistet und bru,chattige Errtwkkiungen in derRechtsanwen-

dung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310„'S. 52). 

Mittlerweile hat die Große !Beschlusskamme,r Ene,rgie de;r Bundesnetzagentu,r im Rahmen 

des NEST-Prozesses Festlegungen zum Regul~erungsrahmen alb der fünften R,egulierungs-

periode auf der Grundlage der aktuellen EnWG-Vorgaben erfassen bzw.. ik)cmsufüert Ne-

ben der Rahmenf.estlegung RAMEN Gas (GBK-25-0l-2#iJ.) gibt es zeitlich -eng miteinander 

v-erknüpfte Methodenfestlegungen, die das zukünftige Reg,ulie,rungssy.stem detaillierter 

ausgestalten. Dies sind die Methodenfestleguin.gen zu,r Ermittlung 101,es Ausgangsniveaus 

(Ga,sNEF, GBK-24-02-2#3), zur Kapitalv·erzinsung (GBK-25-·02-3#1), znm f.ffj zje.nzv;er~ 

gleich Gas (GBK-25-02-2#1), zum Xgen (GBK-24-02-3#4). Der !Beginn des z-ehlkhen An-

wendungsberekhs der genannten neuen Festlegu!llgen ist der fünften Reg,uhenm.gsperi-

ode vorgelagert. Das erste Basisjahr, in dem die neuen Regelungen zur Anwendung 
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kommen, ist im Bereich der Gasverteilernetzbetreiber sowie Fernleitungsnetzbetreiber 

das Jahr 2025. Der Systematik des Anreizregulierungsmodells folgend treten die Regelun-

gen dieser Festlegung also nicht erst nach Außerkrafttreten der ARegV und der GasNEV in 

Kraft, sondern beanspruchen zeitlich aufgrund der vorgelagerten Kostenprüfung bereits 

während der vierten Regulierungsperiode mitAuswirkungen auf die fünfte Regulierungs-

periode Geltung. 

Für die dritte Regulierungsperiode bleiben die bisherigen Vorgaben der ARegV und der 

GasNEV maßgeblich, sofern nicht im Einzelfall eine Sonderregelung zum zeitlichen An-

wendungsbereich im Wege der Abweichungskompetenz getroffen wurde. 

3. Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtli-

che Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Ver-

ordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgelt-

regulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vor-

hersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens grundsätzlich fest. Sie sieht vorlie-

gend insbesondere von einer Anwendung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 

S. 5 und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vor-

gaben des Europäischen Rechts hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 

nicht festgestellt und erkennt auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen Regu-

lierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauereinerbe-

reits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen für die ge-

samte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen während einer laufenden Regu-

lierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade 

durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell europarechtskonformen 

Vorgaben vermieden werden können. Darüber hinaus erschwert eine unklare Rechtslage 

im Übergangszeitraum die notwendigen Investitionen in die Energieversorgungsnetze 

und führt zu Unsicherheiten nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für 

die sonstigen Marktteilnehmer. 
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Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zuminclest die Meth.oden zur Berechnung 

oder Fe.stlegung der Bedingungen u.a. für den Netzansc!hlucss und den Netzzugang „mit 

ausreichendem Vodauf vor der,en Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Auch würden substantieille Abweichungen vorn ,etablier,ten ReguJliemngsrahmen .zu star-

ken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösoibergrenze ankrnüpfenden und weiterer 

nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen V,erfahren führen. Die Fests,etzung neuer 

Regelungen durch die R,egulierungsbehörde ijn ,ejn,em transparen ten und möglichst um-

fassenden Konsultationsprozess nimmt einige Zeit in Anspruch. laufende Verfahren 

könnten sich um Jahre v,erzögern. Diese Gesichtspu,nkte wären mit den Richt!linie,nvorga-

ben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit red1tsstaatHchen Grundsätzen 

s,chwerlich vereinbar. 

IU. 

Die Entscheidung ülber den Antrag der Ant,ragsstellerin auf Genehmigung des 

ReguHerungskontosaldos und der sich. ,daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenz.en ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 A.!bs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2. § 4 Albs. 4 Satz 1 Nr. la i.V.m. § 5Abs. 3 und 4 ARegV. Dem Ant,rag war im tenorier ten 

Umfang stattzugeben. 

1. Z1uständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und Albs. 3 EnWG die zuständige iRegulie-

nmgslbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer eirgibt sich aus§ 59 Abs. 1 Satz 1 

En\VG. 

2. Ermächtigu:n:gsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entsc'he·idung über die Genehmigung des Regiuli,enrngs-

kontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrem:,e ist§ 29 Abs. 1 !EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3und Abs. 4 ARegV. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. la ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbeitr,eföeirs eine Anpas-

sung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des :§ 5 AR,egV ·erfolgt. Unte,r ,der Formulierung 

„nach Maßgabe des § 5ARegV" ist zu verstehen, dass sk!h die Anpassungs!beträg,e aus dem 
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v•on der Antragstellerin ermittelten Saldo des Reguiierungsikon tos ergeben. Dieser unter-

liegt gemäß § '5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dess·en Ver,teih.mg der Genehmigungs-

pflicht durch di.e Regulierungsbehörde. Die Zu- o,0er Albschläge (Anpassungsbeträge} auf 

die kalenderJährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin werden demn ach anhand 

des ermittelten Regulierungskontosaldos besbimmt. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.21018 bis 

31.12.2022 sowie die vierte Regulierungsper iode vom 01.01:2,023 ibis 31.12.2027 für jedes 

Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe 

der§§ 5 bis 16, 19.. 22, 24 unrd 25 ARegV durch ,die Regulierungsbehörde bestimmt. Die Be· 

sitimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen ,erfolgt dur,c'h Festlegung nach § 32 

Abs. 1 Nif. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EriWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der ka[enderjäihrlichen iEdös·obergrienzen des 

Netzbetreibers wird der Saldo des Regulierungskonitos zum 31.12.21021 von der Antragstel-

lerin •ermittelt. Dieser ergibt sich aus den von ,dle,r Antragstellerin auf dem Regulierungs-

konto verbuchten. Differenzen des Ja!hr•es 2021, dice miit diesem B·eschluss entweder geneh-

migt oder abweichend festgelegt werden. Dies sind gem:äß :§ 5 Abs. 1 und la ARegV die 

Differenzen 

zwischen 

- den nach§ 4 ARegV zulässigen Erlösen und den v•om Ne,tztbetifeibe,r un teif Berikk-

sichtigung der tatsächmichen Mengener,J.twkkhmgen erzieföaren !Edösen gemäß§ 5 

Abs. 1 S.1 ARegV, 

- den. tatsächlkhen und den in der Erlösobergrenze ,enthaltenen Ko'sten aus ,der er-

forderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzehenelfil. gemäß § 5 Aibs. 1 S. 2 

ARegV i.V.m. § llAbs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösoberg,renze enthalt,enen Kosten aus Investi-

tionsmaßnahrnen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV (vola-

tile Kosten) und den in ,der Erlösobergrenze ,cliesbezügffich ,e1n tbaltenen Ansätzen 

g-emäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 'S ARegV, 

- dem tatsächlichen nach § 9 Abs. 2 GasNEV ermfrt.elten und id•en in der Erlös,ober-

grenze enthaltenen Erträgen aus der Auflösung von Baukiostenzuscihussen u,nd 
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NetzanscMussbeiträgen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § H AJbs. 2 S. l1 Nr. 13 

ARegV 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung en.tsteih.enden Kosten 

des Messstellenbetriebs, zu dem auch. die Messung gehört und den in der !Erlös · 

obergrenz,e diesbezüglich enthaltenen Ansäit.zen, soweit dies,e Oifü,er:enz dtwch Än-

derungen der Zahl der Anschlussnutzer. bei ,denen der Messstellenbetrielb durch 

den Netzbetreiber durchgeführt wird„ verursacht wird 

s,ow1e 

- der Differenz au.s dem genehmigten Kapitafäostenaufschlag nad:1 :§ 10a un,d 1cil..em 

Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berückskhtigung de,r tatsächlich entstan· 

denen Kapitalkosten ergibt. § 5 Ab.s. la ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis ,d,e'n. ReguHernngs~olitosa1do 

zum 31.12.2021 und die sich daraus ergebe.ndeo Zu- oder Albscnläge rkhtiglber,ed:methat, 

ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der Regulierungskonto-

saldo zum 31.12.2021 und die sich daraus ergeben deriJ. Anpassungsbeträge abweichen.d 

vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des RegulierungskontosaLdos !bzw. der Antrag auf Anpassung der f:rlös-

oberg.renz,e setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. Mate,riell 

setzen die Genehmigung des Regulierungskontosa1dos und ,d~e skh daraus ergebende An-

passung lediglkh voraus, dass der Netzbetreföer d:en Saldo des Regu[ierungs!kontos und 

die Zu- oder Abschläge auf ,die Erlösobergrenze richtig iber-ech.net hat. Anderenfalls legt die 

Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem Beschluss albweichen,d vom Antrag fest. 

4. Anpassu:ng d'er ka[enderjä.hdidH~Jil Er:löso!bergn~:nze:n 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. la i.V.rn. § 5 ARegV ist eine Anpassung ,de,r kalenderjä!hrlichen 

Erlösobergrenz.en. erlorderlieh. 

4.1. ,Antragszeitpunkt 

Der Antrag der Antragste1lerin ist der Beschlusskammer zum 31.12.21022 fristge.recht gern. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. la, S. 3 i.V.m. § 5 ARegV zugegangen. 
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.4.3. Antragszeitra:um 
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Der Antrng nach§ 4 Albsatz 4 Satz 1 Nummer la ARegV muss gemäß§ 5 Abs. 4 S. 1 ARegV 

neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrundeHegenden Daten, insbesondere 

die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erziehen Erföse des aibg,ebufenen Kalenderjah-

r,es enthalten. Gemäß § 'S Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der Antrag weit,erh in Angaben zur 

Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und ggf. ,der dem Kapi tal!kostenauf-

schlag nach.§ 10a zugrunde gelegten betr~ebsnotwendigen Anlagegüt,ei: enthalten . Hierzu 

gehör,en insbesondere Angaben zu den Anschaffungs- und Herste[!ung.sko.sten und die je-

weils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdaue1r nach Antlage 1 ,d.er 

Gasnetz·entgeltverordnung. Sinn und Zweck der R,eg,elung ist es, die Bewegungen auf dem 

Reguherungskonto für die genehmigende Regu[iierungslbehör,de transparen t darzustellen. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der An passung zugrnin.demiegeind·en Da-

ten formgerecht schriftlich bzw. efoktronisch bei der Bundesnetzagentur ,eing,er-eich t. Die 

zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nut zung cler aktuel1en Version 

der von der Bundesnetzagentur zum Download lber,e,itgestellten XLSX-Datei hinskhtl ich 

der wesentlichen Angaben voHständig und formal richt~g ausgefüUt übermittelt. Dem An" 

trag wurden die für die Prüfung des Antrages erfordlerlichen Unterlagen beigefügt 

Die Antrngstel1edn hat eune Anpassung der Erlösobergrienz.en der Jahr,e 2024 bis 2026 !be-

antragt. Grundsätzlkh beantragt di'e Antragstellerin d,en v1on ihr ermittelten Reguiie-

rungskontosalcilo für das letzt,e abgeschlossene Kalenderjahr. Dies,er wfr,cil gemäß§ 5 Albs. 3 

Satz 2 ARegV annuitätisch über drei Kalenderjah.re durch. Zu- oder Albs·chfäg1e auf die !Er-

lösobergrenze verteilt. Die Ver teilung beginnt jeweils im ülbernächsten Jahr nach Antrag-

stellung nach§ 4 Absatz 4 Satz 3 ARegV. 

4.4.. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2021 und di,e Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge und der 

kalenderjährlich.en Erlösobergrenzen derAntragsteHeirin für die Jahre 2024 bis 2026. 
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5. Ermittlung d1erAnpassung der kaleuderjäbrlkh:em Edösdbergirenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichein Erfösobergrenzen für di•e Kalenderjahre 

2024 Ibis 202,G !basieren auf dem abweichend festgeleg,ten iR,egulierungskontosaMo zum 

31.12.2021. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungsiko,r,rtosalldo zum 31.12.2021 in Hohe von 

- €beantragt.Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2021 war abw,ekhend vom 

Antrag mit dem Wert 

=9.3831043 € 

festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2021 resu[ti,ert aus den am 

Ende des Kalenderjahr,es 2021 vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto verbuchten 

Difüererrlen gemäß§ 5 Abs.1 und la ARegV. 

Die Beschlus.skammer hat die vom Netzbetreiber ·ermitte[t-en und auf dem Regulierungs-

konto v-erbuchten Differenzen des Jahres 2021 und den skh daraus zum 31.12.2021 erge-

benden Regulierungskontosaldo geprüft. 

5.1. Differenzen des Jahres 2021 

Für die Berechnung der Differenzen des Jahres 202n. wird auf die Anlage Rl_Diff,erenz und 

auf die schriftlkhen Erläuterungen in der Anlage R verwiesen, 

5.2. Verzinsung der Differenzen und Beredtmrng des Regul~enmgskontosaldl.os 

2021 

Der Regulierungskontosaldo 2021 wird aufgezinst, um zu lberücksichtigen, dass die Ver-

teilung durch Zu- oder Abschläge auf die Edösobe,rgrenze e~-st im Jahr 2024 beginnt Die 

abweichend festgelegt,en Differenzen des Jahres 2021 sind gemäß§ 5Abs. 2 AiR,egV in Höhe 

des im jewemgen Kalenderjahr duirchschnitt.lich gehundlenen Betirags zu verzinsen, wobei 

sich der durchschnittlich g,ebundene Betrag aus dem Mittelw,ert von ff ahresanfangs- und 

Jahresendbestand ergibt. Die Verzinsung richtet sich ,nach dem auf die let~t,en zehn albge-

s-chlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchsclm.i:tt de,r von der Deutschen !Bundesbank 

v,eröffentlkhten Umlaufrendite festverzinslicher W,ertpapi,ere inländischer Emittenten. 

Unter Berückskhtigung der Verzinsung ergfüit skih de,r obe,n bena,nnte .abw,ekhe.nd fest-

g,elegte Regulierungskontosa1do zum 31.12.2011. 
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- •enthält Betriebs- und Ge-sdhäftsgeheimnisse -

5.3„ Berechnung det Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß§ 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der Regu~ie-

nmgskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2024 bis 2026 lbildet <ler Barwert zrurn 

30;06.2023 die Grundlage. Hierdurch wird dem l.9mstand Rechnung getragen, dass die Zu-

bz:w. Abschläge auf die Edösolbergrenze kontiruuier'Oich über das Jahr zu- bzw. a'lbflu.eßen. 

Die skh daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbetr~g,e ol,e1r kalender~ 

jährlichen Erlösobergrenzen derAntragstellerin ergeben sich aus Anlage Rl_Differ,enz des 

vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalenderjähdiche:n. !Erlösober-

grenz,en 2024 bis 2026 geinäß Ziffer 1.) des Ter,ioi :s um -3.179.402 € €anzupassen. 

6. Rückwirkende Genehmigung des !R<egulie:rungsk,o:ittosalrlo:s und d,er sich da~ 

raus ergebenden Anpassungsbet.1r;äge 

Die in diesem Beschluss erfolgte Alt. 1 Genehmigung Alt. 2 albwekhemile Bescheidung des 

ReguHerungskontosaldos und der sich daraus ,ergeibenden An passungslbeträge der tkalen-

derjährlkhen Erlösobergrenzen konnte nichtvoir dem 01.01.2'024 erfolgen. 

Dies Hegt in der 2:eitlichen Überschneidung der Prnzesse zum Regulierungskonto mit an-

deren Verfahren begründet Insbesonder,e war ·es für die Bestimmung des Reg,uli,erungs-

kontosaldos erforderlich, dass vorgreifliche Verfahren nach,§ 5 ARegV sowie nach § 26 

Abs. 2 ARegV zu teilweisen Netzüibergängen abgeschllossen sein mussten, lbevor die Ent-

s,cheidungen zur Genehmigung der entsprechenden Regul]ierungskontosa[den spruchreif 

waren. Dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität ,eiti1zl!lrä:urnen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsse·tdorf zur rückwirken den Festlegung des 

Qualitätselements nach§ 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, l}:iJ.ilfsweise 

Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigu ng der Anpassung der 

Erlösobergrem,e in diesem !konkreten Einzelfall anzustelllen. Der ißescn[usskammer ist be-

wusst, dass rückwir!kende Genehmigungen die Ausnath.ime sein s,oHt,en (vgl. OLG Diliss,el· 

dorf. Beschluss vom 15.02.2017. VI-3 Kart 155/15 (V). Rn. 38, juris). Im Rahmen des für zu-

stehenden Regulierungsermessens hat sich die Besch1usskaimmer jedoch entschieden, von 

einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 EnWG abzusehen und die Anpa·ssung ,der 
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- •anilhält Betriebs- und Ge-sdhäfitsgeh&iminisse -

Erlösobergrenz,en der Jahre 2024 bis 2026 nad11 Maßgalbe des§ 5 ARegV rückwirkend zum 

01.01.2024 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer nicht 

zweckdienlich filir das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. Zum Jah-

r,esende 2023 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbetrag für die Erlös-

obergrenze 2024 ,durch s,einen Antrag bekannt. Eine voriläiufige Fesdegung hätte also kei-

nen wesentlichen in.haltHchen Mehrwert gehabt, sond·em l,ecligJk:h die dem Netzbetr,eföer 

bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in Form ,eines vod äufig·en !Beschei-

des förmhch festgehalten. Im Gegenzug hätte ,eine vorläufige Genehmigung einen Mehr-

au fwand sowohl auf Seiten der Behörde und der Netzbetreibef in FoI"m v;on Erstellung 

und Zustellung der Be.scheide sowie kritischer Dutchskhtdurd 1J. die Netzlbetreilber bedeu= 

tet: auch Gerk htsverfahren g,egen die vorläufigen F•estlegunge.n wären nkht :auszuschJ.ie~ 

ßen. Die Beschlusskammer hat daher den Netzbetreibe,rn lediglich in Form ,eines Sch rei-

bens Anhaltspunkte genannt welcher Betrag aufgrund des Regulierungskontosaldos bei 

der V,erprobung zum 01.01.2024 einfließen s:olllte. Diese Hinweise wu,rden für a[le Markt-

teiln.ehmer auf der Homepage der Bundesnetzagentur ve,röffentlicht. 

Angesichts der frühzeitigen Kenntnis des NetzbetreibP.rs von den für die ißered m .ung der 

Erlösobergrenz·e 2024 maßgeblichen Werten erachtet diie ißes,chUuss!kammer die n1ckv,rir-

kende Genehrnigiung des Regulierungskontosaldos und der sklh. daraus ergebenden An-

passung der Erlösobergrenze nach sorgfältog,er 'Beirücksichtigung alle-r Aspe!kte als :sinn-

vofäste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und dje. skh darn llls erg,ebenden Anp:as-

sungslbeträge für die Jahre 2024 bis 2026 rückwirkend zu genehmigen. ist aucth verhältnis-

mäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zwecik, en tspirechend denVor-

gaben. des EnWG und deI" ARegV den Regulierungskontosaldo auszugleichen und etwaige 

MethrerMse über die Netzentgelte andie Netznutzerzurückzug,eben tbzw. zu wenig verein-

nahmte Erlöse ,noch e~nnehmen zu dürfen. Dfo rückwirkende Fe.stJ.egtmg fat h~erzu geeig-

net. Sie ist auch erfordedich, da zum jetzigen Zeitpun kt ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2021 und seine Verteilung auf die Kalen-

derjahre 2024 bis 2026 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, könnten 

nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für das Jahr 2021 im 
Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden. Daher 

wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösobergrenze 2021 in dem 

zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungskontosaldo (d.h. der Regulie-

rungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend genehmigt wurde), unter 

Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend§ 5 Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrek-

turen können durch gerichtliche Entscheidungen oder eine Anpassungszusage veranlasst 

sem. 

IV. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho-

ben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht Oberlandesgericht Düssel-

dorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden Die Beschwerdeschrift und 

die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Beisitzer Beisitzer Beisitzer 
als Vorsitzender 

Roland Naas Stefan Tappe 
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Akite:azeichen: BK9-22/,824'9-RK21#1 

Anlage R 2021 

fUr Verteilnetzbeitreiber im r,egulär,en Ve.1T!faJhre1n 

ll Vorbemerkungen 

Zur Berechnung des Re·gulierungskontosaldos zum 31.12.2021 ,gemäß§ '5Abs, 3ARegV und der 

entsprechenden Anpassungsbeträge ist zunächst die Jahresdifferenz 2021 zu ibest!immen. Di-ese 

ergibt sich aus den einzelnen Positionen gemäß§ 5 Abs. 1 ARe·gV (vgl. Rap.ite.L 2\. Die Differenz :des 

Jahres 2021 wird in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die Berechnung des 

Reguherungskontosaldos zum 31.12.2021 und der Annuitäten beschrieben. 

In der Anlage !Rl_Differenz istdie Jahresdifferenz des ~ahres 2021, deren Verzinsung, der'Saldo zum 

31.12.2021 sowie die entsprechenden drei Annuitätel'l abgebildet. Die zulassige·n Erlöse sind i'n der 

Anlage R2_EOG, die mit der Netznummer e~gänz:t ist, ausgewiesen. Die Anla,ge R2_EOG_l 

bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des Netzes 1 des Jahres 2<021. In der Anlage R3_Erziefüare 

Erlöse werden die erzielbaren Erlöse des Jahres 202!1. in einer Ülbersicht dargestellt. Die Berechnung 

des Kapitalkostenaufschlags, wie er sich bei der !Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen 

Kapitalkosten ergilbt, findet sich in Anlage R4_KKAuf. In der Anlage RS_!K.KAuf_SAV wfrd die 

Ermittlung der k:i.lkubtorischen Resru.rerte und der kafäulatoris•chen Abschre~bungen des 

Sachanlagevermögens dargestellt 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. rfü,r den 

Gasbereich sind -dies im Einzelnen: 

2.1 Diifferen:z zwischen zulässigen und. ,e--rz1iielbaren Edösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen !Erlösen 1und den vom Netzbetreilber unter 

Berüc!ksichtigung der tatsächlichen Mengene·ntwickh.mgen erzielbaren Erlösen (§ S Albs. 1 
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S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Edösdiffercnz, diic sich aus der .AJbweichung der 

prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den tatsächlich 

realisierten Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 

Zul.ässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß .§ 4 ARegV uinter iBerücksiCilr.tigu111g d,er nach 

§ 29 Abs.l En WG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ArRegV festgeleg'.ten Erlösobergrenze. Dabei 

ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erfösobergrenz.e nach Maßg~be von § 4 Abs. 3 bis 

S ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzu!()assen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinfius:sbaren Kostenarrnteikn 111acill § 'l 1 Abs. 2 S. 1 - 3 

ARegV ist d.ie festgelegte kalenderjährliche Erlös·obergrenze .gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV jeweils 

zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abz.usteUen ist daibei auf die jewei[s im vodetzten 

Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 Nurnm.e[ 4 bis 6a, 

8, 13 und 15 bis 18 ist auf das Kalenderj~hr abzustellen, auf das die iErlösobergre-nze anzuwende·n 

sein soll. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreiber.s .gemäß§ 4 Abs. 4 ARegV Anpassungen der 

Erlösobeirgrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• einer Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabedes § S ARegV, 

• einer nicht .zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

• eines genehmigten Kapiit:alkostenaufschlags nach Maiß.gabe des§ 10a ARegV 

gewährt werden. 

Hinsichdidh der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV :die Änderung des 

Veribraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen falösobergrenz·e nach.§ 4 Abs. 5 ARegVl{Quafüätselement) 

war für das Jahr 2021 nicht relevant. 

Erzielba,re Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zufässigen Erlöse und der vom Netzbetreiber 

trnter Berücksichtigung det tatsächlichen Mengenentwickl'ung etz~dba:ren Erfose im 

Regulierungskonto zu e[fassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich 
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im jeweiligen Jahr realisie-rten Absatz:mengen und de.n z:uvor im Ra!hme,n der 

Verprobungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechmmg des jeweiligen Gesckäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erz,ielbaren Erlöse hat 

die Beschlusskamm.er daher grundsätzlich auf die U msatz:erlöse z:ULruckgegriffen. H:ieribei wird auf 

die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestelat, wobei nachträgliche Korrekturen bzw. 

Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rüdcstefil,ungsbildl!mgen nicht zu 

berücksichtigen sind. Die Besc!hlusskammer geht -da,,un aus, dass der Me,tibetreföer d,erartige 

Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkost,en 

Nach§ 4Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderi:iälbldich-en E:i:fösobergren.z:e jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung vorn dauerha~t nicht lbeeinflu.sslbaren 

KostenanteHen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV -lerfordedicbe lnanspruch.nalhme vorr;gelagerter 

Netzebenen} au.f Basis des Kalenderjahres, aufdas die Erlösobergrenze Anwendu·ng finden soll. Die 

diesbez:ü.glich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in d[esem 

Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten ge.genüberzustellen. 'Die so ermittelte tDiff.e·renz ist 

im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 AIRegV i!:U be:rü,cksicntigen. !Kostenbeständteile 

der mogas- sowie der Marktraumu.mstellung.sumfa·ge könn-en ebenfalls !Bestandteil dieser 

Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich enit~tandenen K;ostena:nsätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzelbenen !beziehen sich ledi,glich auf die 

originäre vor.gelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netz!betreföe:m. Kosten für ve!I'einlbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sirnd nicht Bestandteil der e:rfordedkhen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus volatilen KostenanteUen 

Nach§ 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassungder kalenderjährli:chen Erl-ösobergren.ze jeweils 

zum 1.Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach§ 11 Abs. 5ARegV (volatile 

Kostenanteile für die Beschaffung von T[dbenergiie) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlöscibergren.ze Anwendung finden solt 

Gemäß der Festlegung BK9-14/606 gelten Kosten für Lastf!lusszusa,gen als volatile Kostenanteile 

i.S.d § 11 Aibs. 5 ARegV. 1Gemäß der Festle:gung BK:9-20/606-1 bis BK9·20/606-5 {KOKOS) :gelten 
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Energiekosil:cn für die Sticikstoffgewinnung zum Zweclke der Konvertierung von H-Gas nach L-

Gas ab dem 0 1.0 t2021 als volatile Kostenanteile LS.d § 11 Abs. 5 ARegV. Gemälß Jf estlegung !BK9-

22/606- l bis BK9-22/606-5 (VOLKER}gelten ab dem 01.01.2021 Kosten für ver.schie:dene Aspekte 

des Erdgastransports als volatile Kostenanteile i.S.d § 11 AJbs. 5 ARegV. 

Der im Jahr 2021 enthaltene Ansatz der volatilen Ko:stenanteile ist den tatsächlich entstandenen 

Kosten des Jahres 2021 gegenüberzustellen. Die s.o ermittelte Differenz 1st im 

Reguherungskontosa!do gemäß § 5 AJbs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

2.4 D!i.ffer:enz aus Kosten für Messung und Mre.ssstellenbetrbib 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei 

effizienter Leiistungserbrin,gung entstehenden Kosten des MesssteUenbetriebs, ·zu dem. auch ,die 

Me.ssung gehört, und den in der Erlösobergrenze die.sbezügli,ch enthaltenen Amätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen. soweit diese Ditfet1em durc!h Änderungen der Zahl der 

Ansch~ussnutzer, bei denen Messstellenbetrieib ,durc!h den Netzibetreibet ,durch,geführt wird, 

verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für ,de,n Me.ssstefilenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Si,nne des Messsteilenbetrieibsgesetzes 

hande~t. 

2.5 Differenz aus Erlösen B:aukostenzuschüss,en und 
Netzanschlusskostenibeiträgen 

Gemäß der Regelung des § s Absatz 1 Satz 2 ARegV werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 i. 

V. m. § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1.3 ARegV Baukostenzuschüs$-e und 

Netzanschlusskostenbeiträge auf Basis des Kalenderiahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden so1l in der Erlösobergrenze eines Metibetre~ibers berücksichti.gt. Die 

diesbezüglich in dem jeweilige·n Edöso!bergrenz:enjahr er-ith:a[tem!n Ans'itze sind den i•n däe.sem 

Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Erlösen gegernüberzustellen. Dioe so ermititelte Differenz ist 

im Regulierungskontosaldo gemäß§ .5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu !berücksichtigen. 

Insofern wird die Differenz aus den tatsäc!hliche-n nach.§ 9 Abs.2 üasNEV ermittelten und den in 

der Erlösobergrenze enthaltenen Erlösen aus der Auflös,ung von Baukostenzuschüs.sen und 

N'etzanschlusskostenbeirträgen in der Ermittlung des Reg,u1ienmgskontosaldos lbe,r,(kksichtigt . 
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2.6 Differenz aus dem. Kapitalkostenaufschlag 2021 u.ach § !1.0a ARegV 

Gemäß § 5 Abs. iJ.a ARegV ermittelt der Netzbetreiber bis zum 31.12. des Jahres, das dem 

Kalenderjahr folgt, für das der Kapitalkostenaufschlag ,genehmigt w·urde, d,ie Differenz aus dem 

genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10~ ARegV und dem Kapita:lkostemiufscMag, wie er 

skh bei der Berü·cksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt. 

3 Bestimmung d-erJahresdifferenz 2((~2l 

3.1 Differenz zwischen zulässigen und -er,zd:efüar,enEdösen 20-21 

3.1.1 Zulässige Erlöse 2021 

Eine detaiflierte Aufgliederung der Erlösobergrenlie 20.21 in die einzelnen Bestan:dteüe der 

ErlösobergrenzenformelgemäßAnlage 1 ARegV, findet sich inAnlage R2_EOG_1. Die aus Sicht der 

Beschlusskammer !korrekt angepasste Erlösobergrenze w1rd in der Anlage iR2_EOG_1 Zene ·G84 

dar.gestellt. 

Änderungen des Vecbcaucherprei-sgesamtindexes nad1 § 8 A!RegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassun,g der Erlösobergrenze für das .Kalenderjahr 2021 ist die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage R2_EOG_l 

Bl2 und Zede 61). 

Anpassungnach Maßgabe des§ lOaARegV (Kap'italkostenaubchfagH§ 4 Albs. 4 S. 1 N'r.la ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 1Ua ARegV (Kapiitalkostenaufsc-hlag) (§ 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. la ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anl~ge R2_EOG _1 G 68 dargesteHt. 

Änderungen von daoechaft nicht beei'nflussbaten Kostemmt~il~iFL naöh :§ 11 Abs. 2 S. 1 bis 3 

AR:egV (§ 4 Abs. 3 S.1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreilber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2021 Angaben !himkhUich. der Anpa-ssu.ng der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 AJbs, 3 ARegV soi.vie ,de,r den jei»'efügen 
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Anpassungen zugrundeliegenden Änderungen von dauerhaft nicht ibeeinflusslbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARe.gV gemacht. 

Fol.gende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01:01.2021 waren aus Sicht der BescM•usslka,m.mer 

nicht anerkennungsfähig: 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte:gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. ZAR.egV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erfoso'berg1renzen aufgrund von§ 4 Abs. 4 S.l 

Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.2 Erzie[ba:re Erlöse 2021 

Nach Prüfung der vom Netzbetreibermitgeteilten Daten durch die Beschl.u.sskammer ergebe1n sich 

für das Jahr 2021 die in Anlage R3_Erzieföare Erlöse da!l"gestellten erzielba!l"en Erlöse. 

3.2 Differen:z aus vorgelagerten Netzkosten 2021 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage Rl_Dtfferenz Zeiten 6 und 7 

dargestellt. 

3.3 D!iffer:en:z aus volatilen Kostenanteillcen 2,0:21 

Da die festlegung BK9-22/606-1 bis BK9-22/606-5 {VOLKER} erst nach der Möglic!hkeat zur 

Anpassung der Erlösobergrenz:e 2021 gern.§ 4 Abs. 3 S. 1 Nil". 3 ARegV in Kraft getreten ist, !bat die 

Beschlusskammer, mangels Vorliegen von Planwerten, den Basisjahrwert fortgeschrieben. Dieser 

im Jahr 2021 .angesetzte Wert für die volatilen Kostenanteile gem. der festlegung VOLKER wird 

den tatsächhch e-ntstandenen Kosten des Jahres 2-021 ge:genube-rgestellt. 

Die Berechnung des [)ifferem:betrags aus volatilen Kosteinan'te.ilen wird !in Anlage Rt_Differenz 

Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Me:s.sstellenbetdeb 2021 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2021 die l<,os,te-nverändenrng füt Messung bzw. de'n 

Messstellenbetri,eb gemäß § 5 Abs 1 S, 3 ARegV übermittelt. Diese Werte werden in der Anlage 

Rl_Differenz Zeile 12 dargestellt. 
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3.5 Differenz aus Kapitalkostenaufschla;g 2;021 

Der vom Netzbetreiber beantragte Kapit alkostenaufschfag auf die iErlösi:>bergrenze für 

Kapitalkosten, däe aufgrund von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen !in den Bestand 

bet~ie!bsnotwendiger Anlagegüter entstehen, wurde genehmigt. 

Die Differenz aus dem genehmigten l<apitalkostenaufschlag und cle1m. Kapitalkostenaufschlag 

nach§ 10aARegV, wie ersich bei der Berücksichtigung dert atsächlkh entstandenen Kapitalkosten 

ergibt, ist in der An'lage Rl Zeilen 15 und 16 dargestelttt. 

Die Verzinstmgsbasis ergibt sich nac!h § 1,0a Albs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen 

Res,tbuchw~rten der berücksichtigungsfähigen A1rilagen bewertet zu historischen AK/HK nach§ 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand. Ausgenommen hiervon sind Grundstücke und A0fa,g-e,n im Bau, da diese -

anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - 1nich.t abgeschrieben werden. Diese 

Vorgehensweise steht nac!h Auffassung des OLG Düsseldorf in Eiukla1ng mit den Vorgaben des 

§ 10a ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Nun im Rahmen der 

Mittelwertbildung begegnete keinen richterliche,n Bede1nken (vgl. 0 LG Düsseldorf, Beschluss v,:,m 

07.03.20!1.9, Vl-3 Kart 166/17 [VJ, S. 45ff.). 

Von den ermi.ittelten Restbuchwerten in A!bzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der N.etzanschlusskostenbeittäge<(NAK) und 

der Bauikostenzuschüsse (BKZ) gem. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNiEV„ die die AnitcagsteUerin im 

relevanten .Zeitraum hinsichtlich der berücksichtiigwngsfähigein Anfagengüter erhalten hat Der 

BGH hatdiese Vorgehensweise bestätigt (vgl.BGH 'BescOl.t V. ;OS.05„2<D20• .AZ. EnViR 59/19 S. 24 ff.). 

Hieraus ergibt sich für d!ie Ermittlung der kalkulatorischem V:erzinsungsibasis folgende Formel 

Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ) 

Die zugrunde gelegten Rest\verte sind der Anlage RSJKKAuf_:SAV zu entnehmen. 

Für den kalkulatorischen Eigenkapita[zinssatz ist gemäß§ 10a Abs. 7 S. 2AIRegV der nach§ 7 Abs. 6 

GasN'EV qm Basisjahr und damit der für die jeweilige Regulierungspe!I:iode geltende Zinssatz für 

Neuanlangen anzusetzen (vgl. BGH Beschlüsse vom 05.05.2020, ENVR 26/19, S. 1·6 ff. und EnVR 

59/19, S. 15 ff.) 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss v-om 05.10.2016, unter dem 

Aktenzeichen B1<4-16/161, für die Dauer der dritten Reg11.diernngsperiode den figenkapita1zinssatz 

für den Ante,il des Eigenkapitals, der die zugdas.sene Eige-nkap.italquote nicht übersteigt, für 

Neuanlagen auf 6,91 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteue,r festgelegt. 
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Die Höhe des fK-Zinses bestimmt sich gern.§ lOa Ab:s. 7 S. 3 ARegV nach§ 7 Abs. 7-GasN[V. Es ist 

auch insoweit der im Basisjahr für die Berechnung der Erlösobergreni:en der nächsten 

Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieseir beträgt in der dritten 

Regufrerungsperiode 3,03 %. 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 6.,91 % x 10,4 + 3„03 % x 0,6 = 4,582 %. 

Der gewichtete Mischzins beträgt damit 4,58 %. 

3.6 Differenz aus Edö:sen aus ,de.r Auflösung von iBauko:stenz.uschüss-en und. 

Netzanschlusskostenlbeiträgen 202 l 

Die Differenz aus den tatsächlichen nach § 9 Abs.2 Ga·sNEV ermittelten und den in der 

Erlösobergrenz:e enthaltenen Erlöscen aus der Aaflö.sung ·vo,n Baukosten·zu.schussen und 

Netzanschlussbeiträgen ist in der Anlage Rl_!Differenz Zeilen 13 uad 14 dar:gestellt. 

4 Berechnung des Regulierungskonto.saldos und Bestim!mu.ng der 

Anpassung,sbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2021 ist die Differenz desJahres 2021 (vgl. 

Anlage R !_'Differenz Zeile E20) zu berücksichtigen.. D.iese istgemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Der Regulierungskontosaldo ist in der Zelle E32 an,gegeben. 

Aus dem berechneten RegulierungskontosaMo wird gemäß § 5 Albs. 3 A!RegV ,eine dreijährige 

Annuität berechnet Die Höhe der Annuität ist in Zelle C39-E39 angegeben. 
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Avacon Hochdrucknetz GmbH Betrie-bsnmnmer 12003724 

Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 AR,egV für di<l:S IKah:mrlerialu 2021 

1B e-:schreibun lnhal~ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

Erlösobergrerm,• gemäß § 4 ARegV 

Elilm:krliche 11inar1Spruc.h11ah1111e ·~orgelagertar 
Ne;izebenefl gemäß § 11 Abs. 2 Satl 1 INr. 4 
ARegV 

Volatile Ki:;,steiianreile gemäß 
§ 11 A!l>s. 5 ARegV 

Kostemver.inderung Messung/Messstellenbeuieb 
AUIIHöSUJng Baukosteru:us,chüsse gemäß 
§ 11 Albs. 2 S;.1tz 1 Nr. 1s ARegV 

Kapitalkostenaufschtag nach §10a MegV 

geinehinlgten nnvestiuonsimaßnalhmen nath § :n 
A~egV 

Sonstiges 

riach § ~ ARegv zt.eässige. 
Erlöse 

e,rzielbare Ertöse 

.tatsächlicil eiltsilaodene 
Kostan 

i111 E!OG -!!ntltaltene 

tie·, effizient,ir Leist11ngserttnngung 11ntsteheride 
Kostenveränderung 
tatsächlich en!Silanoene 

._E_rt_ö_se________________ 
iA E•DG ,mthaltene 

nsatze 

e·nz i fe e 

102.847.742,32 

IMititelw,m aus Anfall\gS·!JOd Endbestand 
iinssattgennäB .§ 5 Alls. 2AFlegV 0,47% 

-21 .998 
Ge~mtsäldo nach Vlr>rztms111n 

IRegulierungsko.ntosalcto w:m31.12.2011 
11'elllnwng'lliir die zwei FolgeJalt,1re -88.408 
IBarweri (lii'l 'le~h,lieitd<.>11 llletfag) -9.471.450 

-3.179.402 

l 
~=------------------------,. ,....-..........--- u ]

A.npassungsl>etra:g S1 -3.179.402 -3.179.402 -3.1?9.402 
MS.Chlagau, EOG A>scM.ig•ufEOO 
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r.on,.,osionsabcJ\lben (Nr. 1) 

Belriebssletem j Nr.:,) 

ertordertiche lnonspru<hoahn>e•orgelagerter NelzebEfleo (Nr.'4) 

g miglolm•e,t; · ,nach·:§ 23 AR (Nr.6) 

- llOd lafif,ertrag. Ve""nb'Jr· zu Lot>ororol!- und v„,oorgungoleisl \'Nr.~) 

11,. ·1m 

lf:csef§n dttM~ :.,~ Mo.Jif..rWthn\e'.rl '9inet. !Betraibera ·,J~ ,r.-n:~:eo:o~nelzen., ~ win-:er 
·11csamen \/erf.ohren•re,pierun<; un'leriie<r.n 
s·einem verein1acnr.n ~ nrten otergeheO<le da!Jema: nicm beelnflU$"Sbare 

~ren,ntole (ot,\E' 'f lir1}EI~ N___, 

Koeteo in \1<, 

ten für c:ie Seschl.SftnJvon ifreib:en~ 

•osteo für<lasffl~n 

osten für,,ersi1hiedene Aspeldte des ErdiJostra L v 
eieton?lintcile i;e.d. 

Avacon Hochdtttcknet:z GmbH Betriebsnt1m!mer 12003 724 

IR2_ 1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch die IBundesnetz.igentur für das K.ilender~.ihr 2021 

fl"- dorRegdiiPo-~g ...-
1/e,l:,hrens\YI R~elYfffa"en 

Ausglllngsriveauqemöß §•6Ab,. 1 ARe'l'I 82.699.316.72 € 

9ßiei"/1r [\,J :?015 

6if,zienz-.n [E'.N.J 100.00% 

e,J~relll,:i:oo~rt (SE'M] 6,00'!0, 

(-U<;l>'e,pre~,..,.., t <& AFO,gV'de!> J- 201-~ 
[VPIO] 

1•) 0 

V<k!Sn!>,cho,p<oM_,.-,tin<:im< "°""Si! ARi>!IV ,..,.. J.,,_201'.~ 
[VPtt] 105,3 

II 
Jahr \/-iju•.i.-f...b r MOh 

:§ \".6 .~ l-.,;;. ~ A'Rcg'W1 1jVi1 

~eneilungol,1\-lor nocm 
~ 16 i.b-J ZJ!,~••gV 
(Vt...,,., 

;.;.ereretler sektoraileJ 
""'ll;Ki-<i~f""1<lr 
M<>hi '1-ARegV [PFJ 

'2018 o,:n 0,4900% 

201-9 0,4') 0,9624% 

:?0.!0 0,60 1,-1772% 

2021 O,&l ·1,9745% 

'l 0~2 1,00 2,4741% 

10auerhatt nicht beeinftus.s.bare Kos.1en AAdnb 

Energiel<ooten für die stidlstoffgewinm,og.rum.äoect.e der 
'"-orw:'@rtN:-nf ~on l·Mi311;-Mth1L-GJ11! 

rts 
iJ1 Albs. S • 

IOiffereoz m.r vohtilen KO&tenanteilE <VKi- Vt<>) 
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Avacon Hochdrucknetz GmbH 8 ietriebsn1L,1mImer 12003 724 

lllfllldt1..c:AibaQlllwlaidlim..-iall BMl•w ■ wddE~ICk<lilld>1_nl__ 

~ mtkoS'trn 

!Kipjtalfb5tt1Nibllle 

'~ DriilrffgClillcnd licti't11tfttid'tiR-ü,anir k'öift11afflo,l f{.] 

tlleei•nusstarer (ostenanil!i\' ("1 

16eelllf.,•-•r lostenanloll [OJ 

INlcllt abgdb.auterbee;Wlflussba<er Ko!ll!flanleil 

!Nlchtobgelauterbeeltdlmba,.,Ko,teni>nlell 

!Effizienzbo.n!ts 

,rtrte!ltler Effllleozbon,s 

iihr11"'1owriib<rio~end111ci111 beollfftllssbare11''lgl. richl 
abgelbaortejl beellt11\\ISSllare11 loste11a11tell 

1-EW• 

llA,,1 =(KA,.,, - !0\,,,, - KICAnt - '°'-,,) 

e, 
e,1r 

\'PI 

liumul'lert:erger~:retleirsekraalent:'r<Xlukti'~tactbftracrr!lgAIRegv!P-ft 

'1okrbrauch:elrpreLsgesamtindex J. PrOQllkti'fftätsfatsohdri fW!,111Pfu1-PF, 

,.+ .., •PF 

100.00 105,30 

1,0{;00 

0,0197 

• . ~llu - -. - - - - - §-:- - 1''RegV KKA __________________ ..........~--- - -,.CEnauls~- . g n:~08 - _ __________t __, 

Quatlilltsu111111111l(~ 

... 
e 

• E~r.ei.te_,R....,........,MI EO,=ICA..o,,t{IQl,.,,,,+{1- VJ xK,1!1>.1<11,,1 • 
> tvPt.lVf>I,. PFJ -. ICK/o, • 0, ~('M, . ~• $, 

!llo- uod Abochloilge auf die Ef1ögooergrenzenac~ § 19AReqV 

E 
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Avacon Hochdrucknetz GmbH Betriebsnummer 12003724 

Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse für das Kalenderjahr 2021 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 
1.1 .2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

1.1.3 Messung 
1.1.4 Messstellenbetrieb 
1.1.5 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 

1.1.6 Vertragsstrafen 
1.1.7 Umsatzerlöse gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 

1.1.8 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 
1.1.9 Weitere Erlöse 
1.1.1 O Konzessionsabgaben 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.10) 
+ Unterverprobung 
= Erzielbare Erlöse 
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Avacon Hochdrucknetz GmbH Betriebsnummer 12003724 

R4 Berechnung des Kapitalkostenaufschlags 
Beanngter Genetmlgler DillerenzKapblkostenau!schlag KA,pltafkosienaullchleg 

4 240.852 

llla'I K.- t 1<alkUla11lrkldlll Al>sct-nlcungen 11.a l<aMJlalCrfscte estwene zum 01 .012021 
den dea dea woiitren d• c!ea walaren der dM du'M!lttwen O&r 
NltZelgtn l'lsgesaTlt SachMlag„ Anl.-ge- lneg..-nt Sachanlag„ Anlage- BKZ/NAKB Sac:hanlag► Alllage- BKZINAKB 

Slmme 
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